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vgl. DA 56, 638f.) und Nikolaus’ I. (Lieferung 2, vgl. DA 69, 191f.) wird in 
189 Regesten (Nr. 871–1059) der Pontifikat Hadrians  II. bearbeitet. Anders 
als bei seinem Vorgänger Nikolaus  I., dessen Nachwirkung sowohl in der 
Historiographie als auch in der Kanonistik recht einfach nachgewiesen wer-
den kann (S. XIIf.), ließ sich die Frage nach Hadrians II. Vermächtnis bislang 
nur unscharf beantworten. Vielmehr galt Hadrian II. als „Erbe wider Willen“ 
(Hans Grotz), was sich vor allem auf die „geerbten“ politischen Thematiken 
zurückführen lässt. So bestimmen die Anfangszeit seines Pontifikats nach wie 
vor der lotharische Ehestreit (fast 10 % der Regesten) sowie die Beziehungen 
zu Byzanz (Slawenmission durch Method, Streit um Bulgarien, Ignatios als 
Nachfolger des Photios). Daneben finden sich Regesten bezüglich der Erb-
folge Lothars II. (nach dessen Tod im Jahr 869), der Revolte Karlmanns gegen 
seinen Vater Karl den Kahlen (nach 870), zahlreiche Schreiben an Kaiser Lud-
wig II. (vor allem in Bezug auf die Erbfolge Lothars II. und die Kämpfe gegen 
die Sarazenen) und betreffend die Angelegenheiten Karls des Kahlen (Streitig-
keiten mit Graf Nortmann, Unstimmigkeiten mit Hinkmar von Reims bzw. 
dessen Neffen Hinkmar von Laon). Generell lässt sich jedoch vor allem ein 
„punktuelles und anlaßbezogenes Handeln des Papstes“ festhalten (S.  XII, 
vgl. beispielsweise die Regesten bezüglich der Wahl des Kölner Erzbischofs 
Willibert Nr. 987–989, 1002–1004 und 1006). Dem Band ist ein knapp über 
170 Seiten fassendes Register beigegeben, nominell das Gesamtregister für alle 
drei Lieferungen des zweiten Teils der Papstregesten unter den Karolingern. 
Verzeichnet werden zunächst die Initien (inklusive Binnenincipit), es folgen 
Konkordanztabellen – gegenüber dem zweiten Faszikel um eine Konkordanz 
zur dritten Auflage der Regesta pontificum Romanorum von Jaffé (2016/17) 
und natürlich um den Pontifikat Hadrians II. erweitert. Wünschenswert wäre 
an dieser Stelle zusätzlich eine „umgedrehte“ Konkordanz (gerne in Form ei-
ner Gesamtkonkordanz), die dem Nutzer zunächst die Regestennummer der 
Reg. Imp.-Faszikel nennt und dann die Stellen angibt, an denen die jeweilige 
Nummer bereits vorher verzeichnet war. So könnte man auf den ersten Blick 
Umdatierungen oder Neufunde feststellen. Hilfreich für die Nutzung der 
Papstregesten ist zusätzlich das Gesamtregister der Orte und Personen, das 
alle drei Lieferungen umfasst. Ebenso enthält der Band ein umfangreiches Li-
teratur- und Quellenregister; die Benutzung dieses Registers würde allerdings 
an mancher Stelle durch Verweise erheblich vereinfacht werden. Größere 
Mängel sind jedoch im Verzeichnis der hsl. Überlieferung zu konstatieren: 
Nur vereinzelt findet die hsl. (kopiale) Überlieferung der Nummern der drit-
ten Lieferung Aufnahme, und dies ohne erkennbares System: So sind von den 
meisten nicht nur als Erwähnung auf uns gekommenen Regesten keine hsl. 
Überlieferungen verzeichnet (Nr. 910–913, 921–923, 925–927, 931, 933f., 936, 
940, 952f., 973–975, 977, 993, 995–997, 1029–1031, 1040f., 1055), einige Num-
mern nennen nur eine von bis zu zwölf Hss. (Nr. 897, 937f., 994, †[?]1018, 
1038, 1054). Nur in wenigen Fällen ist die kopiale Überlieferung vollständig 
im Register erfasst (Nr. 960, †[?]982, †1037, †1056, 1058). Bedauerlicherweise 
sind auch einige Fehlerchen aus dem Register der zweiten Lieferung erhalten 
geblieben („Cathedral Liberary“ in Canterbury), die jedoch – ebenso wie klei-

Sonderdruck aus: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 79 (2023) Heft 2




